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Zitat von Bolzbold

Prüfungsordnungen sind dazu da, eine für alle gleichermaßen geltende, verlässliche
und verbindliche Grundlage für den Bildungsgang und seinen Abschluss zu liefern.

Ich bin mir nicht sicher, wie die Verbindlichkeit deutlich gemacht wird, wenn einer Schülerin, die
sich der geforderten Schriftlichkeit entzieht, noch Extra-Würste gebraten werden.

Zitat von Bolzbold

Natur des Menschen zu sein

Was immer das sein mag, möchte ich doch die Gegenthese aufmachen, dass wir es hier mit
ansozialisierten Verhalten zu tun haben. Wenn man den Schülerinnen nachhaltig genug
vermittelt, dass sie sich um nichts zu kümmern brauchen, werden die sich auch um nichts
kümmern. Wenn Fehlverhalten nicht geahndet wird, usw.
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